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Der Zugang zu den Informationen der Öffentlichen Verwaltung ist fun-
damental für die demokratische Kontrolle staatlichen Handelns. Er 
wurde bisher über Informationsfreiheitsgesetze geschaffen. Seit eini-
ger Zeit wird ihr Ersatz durch Transparenzgesetze gefordert und in drei 
Bundesländern auch vollzogen. Sie verpflichten die Behörden zur pro-
aktiven Bereitstellung von so genannten Offenen Verwaltungsdaten. 
Dieser Ansatz ist mit erheblichen Mehrkosten verbunden. Bisher wurde 
aber nicht geprüft, ob und wie die als Zweck genannte Vergrößerung 
der Transparenz durch die Veröffentlichung von Informationen gene-
rell und speziell in maschinenlesbarer Form erreicht werden kann. Im 
Gegensatz zur englischsprachigen Literatur gibt es in Deutschland kaum 
systematische empirische Forschung. Der folgende Beitrag identifiziert 
Angebotslücken, Erklärungslücken sowie Wirkungslücken und schlägt 
einen Rahmen für zukünftige Forschungsaufgaben vor.
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Aktuelle Einordnung
Der Zugang der Bürgerinnen und Bürger 
zu den Informationen der Öffentlichen 
Verwaltung ist fundamental für die de-
mokratische Kontrolle staatlichen Han-
delns. Bisher wurde er vor allem durch 
Informationsfreiheitsgesetze (IFG) auf der 
Ebene des Bundes und der Länder gere-
gelt. In einer ersten Generation seit Ende 
der 1990er Jahre sahen sie einen nicht be-
gründungspflichtigen Zugang zu konkret 
benannten Informationen auf Antrag vor. 
Solche Gesetze gab und gibt es seit 1998 
in Brandenburg, 1999 in Berlin, 2000 in 
Schleswig-Holstein, 2002 in Nordrhein 
Westfalen, 2006 in Mecklenburg-Vor-
pommern und auf Bundesebene, 2008 in 
Sachsen-Anhalt, 2009 in Hamburg und 
2012 in Thüringen.1 Der Antrag muss 

1   Das Netzwerk Recherche hat die aktuellen 
Gesetzestexte zusammengestellt: https://
netzwerkrecherche.org/handwerk/informati-
onsfreiheit-und-auskunftsrechte/ifg-guide/IFG-
Landesgesetze
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bei der Behörde gestellt werden, die über 
diese Informationen verfügt. Dies ist eine 
erhebliche Barriere für die Wahrnehmung 
der Informationsrechte. Das Bundesland 
Bremen hat daher in seinem Informations-
freiheitsgesetz 2006 die proaktive Bereit-
stellung von definierten Kategorien von 
Dokumenten über ein zentrales Informa-
tionsregister vorgegeben und dieses Regis-
ter auch eingerichtet2. Damit wurde eine 
zweite Generation von IFG geschaffen3. 
Nachdem in den USA Präsident Barack 
Obama gleich nach seinem Amtsantritt 
ein nie zuvor dagewesenes Ausmaß an 
Transparenz durch die proaktive Bereit-
stellung von so genannten Offenen Ver-
waltungsdaten (Open Government Data, 
OGD) angekündigt hatte und die staatli-
chen Behörden entsprechend verpflichtet 
worden waren, ist diese Forderung auch 
in Deutschland, insbesondere von zivil-

gesellschaftlichen Organisationen und 
Initiativen, erhoben worden. In Hamburg 
wurde ein Bürgerbegehren initiiert und 
erfolgreich durchgeführt, das 2012 dazu 
geführt hat, dass das Hamburgische In-
formationsfreiheitgesetz durch ein Trans-
parenzgesetz ersetzt wurde. Nach diesem 
müssen alle nicht ausdrücklich ausge-
nommenen Informationen in maschinen-
lesbarer Form unter freien Lizenzen über 
ein zentrales Informationsregister unent-
geltlich bereitgestellt werden. Inzwischen 
haben auch Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg ein Transparenzgesetz er-
lassen. In Bremen wurde das zentrale In-
formationsregister zum Transparenzportal 
erweitert, auf dem nun auch Offene Daten 
verfügbar gemacht werden. In Nordrhein-
Westfalen hat ein Bündnis aus dem Bund 
der Steuerzahler, NABU, dem Verein 
„Mehr Demokratie“ und Transparency 

International eine am Hamburgischen 
Transparenzgesetz angelehnte Transpa-
renzsatzung für Kommunen entworfen 
und wirbt dafür.4 Man kann den Eindruck 
gewinnen, Offene Verwaltungsdaten seien 
gleichbedeutend mit Offenem Regierungs- 
und Verwaltungshandeln (Open Govern-
ment) und dies wiederum mit einem ho-
hen Maß an Transparenz und Demokra-
tie. Dies ist jedoch nicht der Fall.

Open Government Data: Begriffe, 
Erwartungen und Ziele

Open Government und Open Data 
Prinzipien
Der Begriff „Open (Government) Data“ 
(OGD) wird zumeist auf das von US-
Präsident Obama zu Beginn seiner ersten 
Amtsperiode im Dezember 2009 erlas-

sene Dekret an alle US-Bundesbehörden 
zurückgeführt. Tatsächlich stammt dieser 
Ausdruck noch aus der Zeit seines Vor-
gängers George W. Bush. Er hat den 1966 
erlassenen Freedom of Information Act 
um den OPEN Government Act of 2007 
ergänzt (vollständig: Openness Promotes 
Effectiveness in our National Government 
Act of 2007)5, in dem mehrere Verord-
nungen zur Verbesserung der Effektivität 
in das Gesetz übernommen wurden. In 
Obamas Direktive geht der Begriff Open 
Government Data über den bloßen lesen-
den Zugang in mehrfacher Hinsicht hin-
aus. In dem Memorandum an die Leitun-
gen der Bundesbehörden „Transparency 
and Open Government“ vom 21. Januar 
2009 wird ein noch nie dagewesenes Ni-
veau an Transparenz angekündigt, um die 
Rechenschaftslegung zu verbessern. Damit 
Bürgerinnen und Bürger wissen können, 

was die Regierung tut, sollen Informatio-
nen zügig offengelegt werden und einfach 
zu finden und nutzen sein. Im Dezember 
2009 erließ das Office of Management 
and Budget (OMB) eine Open-Govern-
ment-Direktive nach der die Informatio-
nen in einem offenen Format zu veröffent-
lichen sind, in dem sie heruntergeladen, 
indiziert und maschinell weiterverbreitet 
werden können. Als „offen“ werden For-
mate bezeichnet, die plattformunabhängig 
und maschinenlesbar sind und der Öffent-
lichkeit ohne Beschränkung zur Wieder-
verwendung bereitgestellt werden.

Damit werden die acht Prinzipien über-
nommen, die 2007 auf einem Workshop 
erarbeitet worden waren und die seitdem 
weltweit die Anforderungen an den Um-
gang der Verwaltungen mit ihren Daten 
prägen: 
  Die Bereitstellung von Daten der Ver-

waltung bzw. die Daten selbst sollen 
sein:

  Vollständig: Alle öffentlichen Daten 
werden verfügbar gemacht. 

  Primärquelle: Daten werden an ihrem 
Ursprung gesammelt, mit dem höchst-
möglichen Feinheitsgrad und nicht ag-
gregiert.

  Zeitnah: Daten werden so rasch wie 
möglich zur Verfügung gestellt.

  Zugänglich: Daten werden für mög-
lichst viele Nutzer und Verwendungs-
zwecke bereitgestellt.

  Maschinell verarbeitbar: Die automati-
sierte Verarbeitung der Daten ist mög-
lich.

  Nicht diskriminierend: Daten sind für 
alle verfügbar, ohne Registrierung.

  Nicht proprietär: Daten werden in ei-
nem Format, über das niemand exklu-
sive Kontrolle hat, verfügbar gemacht.

  Lizenzfrei: Daten unterliegen keinerlei 
Beschränkung durch Urheberrecht, Pa-
tente, Markenzeichen o. ä.

Nach der OMB-Direktive musste jede Be-
hörde innerhalb von 60 Tagen eine eige-
ne Open-Government-Website einrichten 

»Man kann den Eindruck gewinnen, Offene 
Verwaltungsdaten seien gleichbedeutend 
mit Offenem Regierungs- und 
Verwaltungshandeln (Open Government) 
und dies wiederum mit einem hohen Maß 
an Transparenz und Demokratie.«

2   http://www.transparenz.bremen.de

3   Kubicek 2006

4   http://www.nrw-blickt-durch.de/home/

5  h t t p : / / w w w . j u s t i c e . g o v / o i p /
foiapost/2008foicepost9.htm
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und dort über alle Aktivitäten berichten 
sowie nach Prioritäten für zu veröffentli-
chende Informationen fragen. Jede Behör-
de sollte einen Verantwortlichen für die 
Qualität der bereitgestellten Daten, insbe-
sondere über öffentliche Ausgaben, benen-
nen und innerhalb von 120 Tagen einen 
Open-Government-Plan entwickeln und 
veröffentlichen. Im April 2011 berichte-
te der stellvertretende Chief Information 
Officer, dass mehr als 379.000 Dateien 
(Data Sets) auf data.gov registriert waren 
und viele Behörden Datenverzeichnis-
se (Data Inventory Plans) veröffentlicht 
haben. Um die Nutzung dieser Daten 
anzuregen, wurden Treffen mit Citizen 

Developers organisiert, Wettbewerbe mit 
gesponserten Preisen ausgeschrieben und 
Kontakte zu Unternehmen geknüpft.

Viele Regierungen folgten diesem 
Vorbild. In der Europäischen Union gilt 
Großbritannien als führend. Die deutsche 
Bundesregierung hat im August 2010 im 
Rahmen des Regierungsprogramms „Ver-
netzte und transparente Verwaltung“ das 
Portal „GovData – Das Datenportal für 
Deutschland“ initiiert, auf dem Behörden 
von Bund, Ländern und Kommunen ihre 
Daten ebenenübergreifend zur Verfügung 
stellen sollen6. Im September 2014 wur-
de ein Aktionsplan Open Data zur Um-
setzung der Open-Data-Charta der G8 
beschlossen, mit dem Deutschland „zum 
Vorreiter bei der offenen Bereitstellung 
von Verwaltungsdaten werden“ will und 
nach dem jede Bundesbehörde bis Ende 
2015 zwei Datensätze auf govdata.de be-
reitstellen sollte7.

Inzwischen ist in den USA weitgehende 
Ernüchterung eingetreten. Die Nachfra-

ge nach den bereitgestellten Daten durch 
Bürgerinnen und Bürger ist ausgeblieben 
und die mit abgerufenen Daten entwickel-
ten Apps haben wenig mit Transparenz zu 
tun.8

Ziele und Erwartungen

In den Begründungen der Gesetzgebun-
gen steht das Ziel der Verwaltungstrans-
parenz im Vordergrund. Im Konzept des 
Open Government im Sinne von Obama 
und auch der EU Kommission ist Trans-
parenz ein eigenes Ziel und gleichzeitig 
Voraussetzung für Partizipation der Bür-
gerinnen und Bürger und für Kooperation 

der Verwaltung mit der Zivilgesellschaft. 
In den meisten vorliegenden programma-
tischen Aussagen, Gutachten und Geset-
zesbegründungen wird als zweites Ziel 
die Förderung von Innovationen („Open 
Innovation“) genannt. Dahinter steckt 
die Erwartung, dass offene Verwaltungs-
daten als Input für die Entwicklung von 
Apps durch Dritte mit kommerzieller oder 
gemeinnütziger Ausrichtung dienen, mit 
denen die Orientierung im Alltag einfa-
cher werden soll oder die in andere An-
wendungen integriert werden. Auf vielen 
OGD-Portalen gibt es eine Rubrik für 
Apps. Politisch wird dies als Beitrag zu In-
novationen bzw. Wirtschafts- und Wachs-
tumsförderung aufgefasst und begründet9. 

So spricht die EU-Kommission bei der An-
kündigung ihrer Digitalen Agenda davon, 
dass die Verwaltungen auf „Goldminen“ 
in Form von Datenbeständen säßen und 
schätzt den Beitrag einer Öffnung zum 
Wirtschaftswachstum auf jährlich 40 Mil-
liarden Euro.10 Alleine für Deutschland 
wird von 12 Mrd. Euro im konservativen 
und 42 Mrd. Euro im ambitionierten Fall 
gesprochen.11 Adressaten sind vor allem 
Softwareentwickler oder Aktivisten („Ci-
vic Hackers“), die sich im Rahmen von 
so genannten „Hackathons“ mit der Pro-
grammierung von Apps beschäftigen.12 
Teilweise wird angenommen, dass sich 
die Bereitstellung von Daten durch die 
Verwaltung dadurch rentieren kann, dass 
Freiwillige die Dienste für die Verwaltung 
entwickeln, für die diese keine Zeit oder 
kein Geld hat.13

In Bezug auf das Transparenzziel wur-
de ursprünglich vermutet, dass Bürgerin-
nen und Bürger sich durch die Bereitstel-
lung der Daten selbst besser informieren 
und qualifiziertere Entscheidungen tref-
fen.14 In verschiedenen Meinungsumfra-
gen gab ein relativ hoher Anteil der Be-
fragten an, dass sie sich mehr Transparenz 
von Politik und Verwaltung wünschen 
und gerne einen Zugang zu entsprechen-
den Daten der Verwaltung hätten.15 Be-
sonderes Interesse gab es bei Ergebnissen 
von amtlichen Lebensmittel- und Hygie-
nekontrollen (94%), Daten zu Umweltbe-
lastungen (89%) und Veröffentlichungen 
von Einnahmen und Ausgaben der Ver-
waltung (82%) noch vor den Nebenein-
künften der Politiker (73%).16

Inzwischen ist deutlich geworden, dass 
es nicht in erster Linie die Bürgerinnen 
und Bürger sind, die maschinenlesbare 
Daten nutzen, um das Regierungshandeln 
besser zu verstehen und zu kontrollieren. 
Vielmehr sind auch hier Mittler erfor-
derlich. Adressaten sind neben den er-
wähnten Civic Hackers vor allem Nicht-
Regierungsorganisationen, Journalisten 

6 BMI 2010

7   BMI 2014.

8   Lee et al.2016.

9 Huber u.a. 2013.

10 Europäische Kommission 2011.

11 Dapp u.a. 2016.

»In den USA ist weitgehende Ernüchterung 
eingetreten. Die Nachfrage nach den 
bereitgestellten Daten durch Bürgerinnen 
und Bürger ist ausgeblieben und die mit 
abgerufenen Daten entwickelten Apps 
haben wenig mit Transparenz zu tun.«
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12 Both/Schieferdecker 2012; Townsend 2013.

13 Lee/Almirall/Wareham 2016

14 z.B. von Lucke/Geiger 2010, S.10, Internet & 
Gesellschaft Collaboratory 2010, S.56

15 SAS Deutschland 2010 und 2013

16 Arbeitskreis Open Government Partnership 
Deutschland 2012
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oder Wissenschaftler, die z.B. Aussagen in 
einem amtlichen Umweltbericht oder Bil-
dungsbericht anhand der Originaldaten 
überprüfen könnten. Welche technischen 
Voraussetzungen und Qualifikations-
anforderungen hierzu erforderlich sind, 
bleibt offen. Eine valide Analyse und Be-
wertung der Erreichung dieser Ziele stößt 
zurzeit noch auf mindestens drei Lücken:
  Angebotslücken: Wir können den je-

weiligen Stand des Angebots von Of-
fenen Daten in Deutschland weder 
quantitativ noch qualitativ exakt be-
stimmen. Aber man kann große Unter-
schiede zwischen existierenden Ange-
boten feststellen. 

  Erklärungslücken: Wir können die gro-
ßen Unterschiede zwischen Landespor-
talen nicht erklären. Die in der Com-
munity verbreitete These, es gebe eine 
allgemeine Zurückhaltung aufgrund 
einer tradierten Verwaltungskultur des 
Amtsgeheimnisses kann nicht zutref-
fen, da manche Behörden umfangrei-
che Daten bereitstellen, andere jeweils 
unterschiedliche oder gar keine.

  Wirkungs- und Erfüllungslücken: Und 
wir sehen drittens nicht, wie die Nut-
zung der bereitgestellten Daten zur 
mehr Transparenz der Verwaltung 
führt und damit die mit den Initiativen 
und neuen Gesetzen verfolgten Ziele 
nachweisbar erreicht.

Die Angebotslücke: Variierende 
OGD-Angebote in Deutschland 

Das gemeinsame Portal von Bund, 
Ländern und Kommunen
„GovData – Das Datenportal für 
Deutschland “ hat das Ziel, dass darüber 
„offene Verwaltungsdaten des Bundes so-
wie der beteiligten Länder und Kommu-
nen abgerufen werden“ können.17 Nach 
einer zweijährigen vom BMI finanzierten 
Pilotphase ist es 2015 mit einer Verwal-
tungsvereinbarung in den Regelbetrieb 
überführt worden. Die Vereinbarung, mit 
der eine Geschäftsstelle in Hamburg fi-
nanziert wird, haben allerdings nur neun 
Bundesländer unterzeichnet. Daten von 
Behörden und Kommunen der noch nicht 
beigetretenen sieben Bundesländer werden 
nicht mehr erfasst. 

In einem Kooperationsprojekt des 
Instituts für Informationsmanagement 

Bremen (ifib) und der Open Knowledge 
Foundation Deutschland wurde eine Ana-
lyse von OGD-Angeboten durchgeführt.18 
Das Portal GovData.de enthielt im No-
vember 2014 10.755 Einträge. Über die 
angebotenen Filter ist es nicht möglich 
festzustellen, welche Stellen wie viele Da-
ten registriert haben und welche Kom-
munen für ein bestimmtes Themengebiet 
Offene Daten anbieten. Daher wurden die 
Metadaten des Datenkatalogs mit einem 
Crawler ausgelesen. Es zeigte sich, dass 
Daten von elf Bundesländern vorhanden 
waren, zum Teil allerdings jeweils nur von 
wenigen Behörden. Von den über 11.000 
Kommunen hatten nur 30 Daten regist-
riert. Eine aktive Strategie der Ansprache 
oder des Einsammelns von Offenen Daten 
von Kommunen mit einem so genannten 
Harvester lehnt die Geschäftsstelle nach 
eigener Auskunft ab, weil sie keine Ver-
antwortung für die Qualität der Daten 
übernehmen möchte und für eine inhalt-
liche Bearbeitung keine Ressourcen zur 
Verfügung stehen. Dies ist eine erhebli-
che Angebotslücke, weil viele der in Mei-
nungsumfragen gewünschten Daten auf 
der kommunalen Ebene entstehen.

Landesportale im Vergleich

Für fundierte Antworten auf viele poli-
tisch und/oder wissenschaftlich relevante 
Fragen sind Vergleiche von Daten zwi-
schen Gebietskörperschaften oder im 

Breiter/Kubicek, Offene Verwaltungsdaten und Verwaltungstransparenz

17 Pressemitteilung nach dem Relaunch am 
17.1.2016.

18 Lippa u.a. 2015.

19 http://open-data-map.de.

20 Herbert Kubicek/Lippa 2015a, 2015b.

Zeitverlauf hilfreich. Dies gilt für Umwelt-
belastungen, Investitionen und Subventi-
onen, Einkommensverteilung, Schülerleis-
tungen u.a.m. Die Strategie von GovData.
de, auf Meldungen von Dateneignern zu 
warten, führt offensichtlich nicht zu einer 
hinreichend kritischen Masse für solche 
Vergleiche auf Landes- und kommunaler 
Ebene. In unserer Studie wurde daher ver-
sucht, das OGD-Angebot von Bundeslän-
dern und Kommunen mit mehreren Me-
thoden zu ermitteln und auf einer Open 
Data Map auffindbar und durchsuchbar 
zu machen.19

Einen Schwerpunkt der Analyse bilde-
te ein Vergleich von sechs Landesportalen. 
Dieser hat unerwartet große Unterschiede 
gezeigt.20

Wie in Abbildung 1 erkennbar ist, war 
das Angebot in Hamburg zum Thema In-
frastruktur, Bauen und Wohnen zum Un-
tersuchungszeitpunkt mit 1.537 Datensät-
zen um mehr als das Hundertfache größer 
als das von Baden-Württemberg (8), Bay-
ern (4) oder Bremen (8). Dies liegt aller-
dings nicht daran, dass Bremen solche Da-
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Abb. 1: Datensätze nach Themengebieten in sechs Landesportalen (Stand 12.12.2014) (Quelle 
www.open-data-map.de)
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ten kaum veröffentlicht, sondern daran, 
dass diese Daten auf einem anderen Portal 
veröffentlicht werden und nicht im Open-
Data-Portal registriert werden21. Die hohe 
Anzahl der Datensätze zu diesem Thema 
im Hamburgischen Transparenzportal im 
Vergleich zu Rheinland-Pfalz und Baden-
Württemberg kann nicht an der gesetzli-
chen Verpflichtung liegen, die in Hamburg 
zum Untersuchungszeitpunkt bestand, in 
den beiden anderen Ländern jedoch nicht. 
Denn bei den Themen Bildung und Wis-
senschaft sowie Gesundheit lag Hamburg 
zurück. Rheinland-Pfalz veröffentlichte 
deutlich mehr Daten zu Bildung und Wis-
senschaft als die anderen Portale, aber fast 
keine Daten zu Gesundheit, Infrastruktur 
und Umwelt. Bei Gesundheitsdaten war 
Berlin führend. 

Schwierige Ermittlung und Bewertung 
des Entwicklungsstandes von OGD

Das Open-Data-Map-Projekt hat gezeigt, 
dass ein weitgehend vollständiger Über-
blick über das kommunale OGD-Angebot 
nur mit erheblichem Aufwand und nur 
als Momentaufnahme geschaffen werden 
kann. In der Theorie von Offenen Da-
ten sollte dies einfach sein: Ein zentrales 
Portal liest regelmäßig die Datenkataloge 
der dezentralen Portale aus und integriert 
diese in einem eigenen Katalog. Die Me-
tadaten (Themengebiet, Dateneigner und 
-bereitsteller, Entstehungsdatum, Aktuali-
sierungszyklus, Format und Lizenzbedin-
gungen) werden übernommen und dienen 
als Filter auch in dem aggregierten Da-
tenbestand. Dies setzt allerdings voraus, 
dass die datenbereitstellenden Kommunen 
überhaupt Datenkataloge einsetzen und 
dass diese standardisiert sind. Tatsächlich 
sind solche Kataloge sehr selten und nicht 
identisch aufgebaut. 

Daher wurden ergänzend die Suchma-
schinen Google und Bing und die Websei-
ten von 100 Kommunen mit einem Craw-
ler durchsucht. So wurden im Dezember 
2014 rund 9.300 Datensätze von 179 Or-
ganisationen gefunden, in einem Daten-
katalog registriert und über eine Deutsch-
landkarte abrufbar gemacht.22 Dieses Vor-
gehen hat zu interessanten methodischen 
Erkenntnissen geführt:23

  Wenn es Datenkataloge gibt, bein-
halten diese nicht immer alle OGD-
Angebote der jeweiligen Kommune. 

In unterschiedlichem Ausmaß gibt es 
einzelne Dienststellen, die ihre Daten 
auf den eigenen Webseiten veröffentli-
chen und nicht im Portal und Katalog 
ihrer Kommune registrieren. So waren 
in Köln rund 95 Prozent der insgesamt 
gefundenen Datensätze im Katalog zu 
finden, in Berlin nur 59 Prozent und in 
Bremen sogar nur 47 Prozent. 

  Die beiden Suchmaschinen liefern un-
terschiedliche Ergebnisse, weil sie ihre 
Treffer unterschiedlich indizieren. So 
indiziert Google z.B. keine CSV-Datei-
en. Aber auch bei denselben Formaten 
gibt es Unterschiede zwischen den Tref-

fern. Daraus folgt, dass man sich nicht 
auf eine der beiden Suchmaschinen be-
schränken sollte. 

  Eine Suche nach bestimmten Datenfor-
maten führt auch zu Treffern, die keine 
Daten im hier verwendeten Sinn sind, 
sondern leere XLS-Formulare, einma-
lige Tabellen, Adresslisten u.a.m. Daher 
müssen die Treffer manuell überprüft 
werden. In dieser Untersuchung wur-
den rund 20 Prozent der Treffer aus-
sortiert. 

  Ob die Daten auch unter freien Lizen-
zen stehen und damit ein wesentliches 
Kriterium der Offenheit erfüllen, ist oft 
nur mit erheblichem Aufwand feststell-
bar. Bei manuellen Recherchen musste 
häufig festgestellt werden, dass keine 
Angaben zu finden sind.

Die Anzahl der veröffentlichten Datensät-
ze ist kein valider Indikator für den Um-
fang eines Angebots und erst recht nicht 
für die Offenheit einer Verwaltung. Es 
gibt erhebliche Unterschiede bei der De-
finition eines Datensatzes. Mal werden 

bei der Wahlstatistik die Ergebnisse von 
jedem Stimmbezirk als eigener Datensatz 
gezählt, woanders die Ergebnisse aus al-
len Stimmbezirken in einem Datensatz 
zusammengefasst. Auch inhaltlich sind 
nicht alle Datensätze gleich zu bewerten 
und zu gewichten. So findet man im Be-
reich Bildung Listen von Schulen und de-
ren Angeboten sowie Daten zur Verteilung 
von Haushaltsmitteln und zu Schülerleis-
tungen. Während Eltern und die mediale 
Öffentlichkeit z.B. Vergleichsdaten mög-
lichst auf der Ebene einzelner Schulen er-
warten, findet eine Veröffentlichung dieser 
Rohdaten in Deutschland – im Gegensatz 

etwa zu Großbritannien24 – bisher auf-
grund einer Vereinbarung der zuständigen 
Landesministerien nur in hoch aggregier-
ten Darstellungen in Form von Bildungs-
berichten25 oder in Länderberichten auf 
nationaler Ebene wie PISA26 oder IGLU27 
statt, die keine Rohdaten im Sinne der 
OGD-Definition sind. 

Wichtiger als die Quantität der bereit-
gestellten Daten ist deren Qualität. Es gibt 
jedoch bisher unter den OGD-Promoto-
ren keine Einigung auf gemeinsame Qua-
litätsstandards, Kriterien und Messmetho-
den28. Ein erster Ansatz ist die Prüfung, 
ob die Open-Data-Prinzipien eingehalten 

»Die Anzahl der veröffentlichten Datensätze 
ist kein valider Indikator für den Umfang 
eines Angebots und erst recht nicht für die 
Offenheit einer Verwaltung. So gibt es u.a. 
erhebliche Unterschiede bei der Definition 
eines Datensatzes.«

21 Herbert Kubicek 2013.

22 http://open-data-map.de

23 Lippa u.a. 2015.

24 Breiter 2014.

25 z.B. Avenarius u.a. 2003.

26 Prenzel u.a. 2008.

27 Bos u.a. 2007.

28 Vgl. Attard u.a. 2015; Lourenço 2015.

Breiter/Kubicek, Offene Verwaltungsdaten und Verwaltungstransparenz

287VM 6/2016

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2016-6-283 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 11:07:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2016-6-283


und die in Datenkatalogen geforderten 
Metadaten immer vollständig angegeben 
werden. Die Analyse von Metadaten hat 
ergeben, dass viele Datensätze auf kom-
munaler Ebene keine Angaben zu den 
Lizenzbedingungen aufweisen und auch 
Erstellungszeitpunkt und Aktualisierungs-
zyklus häufig nicht angegeben werden.

Die Erklärungslücke: 
Verwaltungskulturen

Verwaltungs-, Organisations- und 
Transparenzkultur
Als Hauptgrund für das angeblich gerin-
ge OGD-Angebot in Deutschland wird 
oftmals auf eine Kultur des Amtsgeheim-
nisses und ein gewisses Machtstreben 
der Verwaltungen verwiesen. In der eng-
lischsprachigen Literatur werden viel-
fältige Barrieren für die Bereitstellung 
von OGD ermittelt. In einem Gutachten 
zu Open Government des Lorenz-von-
Stein-Instituts wird die Zurückhaltung 
der deutschen Verwaltung auf deren „Ar-
kantradition“ zurückgeführt.29 Dahin-
ter stünde „ein Verständnis staatlicher 
Daten als Herrschaftsinstrument“ und 
eine „Ansammlung geheimer Praktiken, 
durch die religiöse oder weltliche Autori-
täten ihre Herrschaft über das unmündige 
Volk absichern.“30 Verwaltungskultur und 
das Amtsgeheimnis sowie die Sorge vor 
Machtverlust bei Politikerinnen und Poli-
tikern werden als Hemmnis identifiziert.31 
Die Herausforderungen liegen danach in 
einem Wandel der Organisationskultur 
„hin zu mehr Offenheit“.32 Es wird al-
lerdings nicht definiert, was genau unter 
Verwaltungskultur und Amtsgeheimnis 
verstanden wird und es werden auch kei-
ne empirischen Belege vorgelegt. Einzig in 
einer Studie für die Berliner Senatsverwal-
tung wurde festgestellt, dass es zwischen 
dem Bildungs- und dem Umweltressort 
deutliche Unterschiede in der Bereitschaft 
zur Veröffentlichung von Daten gibt und 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Bildungsbehörde konkrete Bedenken ha-
ben, dass die Veröffentlichung von Roh-
daten zu Fehl- und Umdeutungen und 
einer Zweckentfremdung z.B. für Werbe-
zwecke führen könnte.33

Lange Zeit wurde Verwaltungskultur 
vor allem in internationalen Vergleichen 
thematisiert und begrifflich in eine le-

galistische, eine managerialistische, eine 
zivilgesellschaftliche und eine europäisch-
pluralistische Form typologisiert.34 Ver-
waltungskultur wird dabei zumeist als 
Summe der kollektiven Denkmuster, Prä-
ferenzen und Grundprämissen verstan-
den, welche die Mitglieder einer Dienst-
stelle als bindend ansehen oder bei ihren 
Handlungen zugrunde legen.35 Die Ver-
waltungskultur wurde im Zusammenhang 
mit dem neuen Steuerungsmodell unter-
sucht und diese als ein Aufbewahrungs-

ort der Vergangenheit bezeichnet, weil 
die Werte und Einstellungen das teilweise 
unbewusste Ergebnis eines historischen 
Lern- und Entwicklungsprozesses sind.36 
In Bezug auf die Frage, worin sich diese 
Denkmuster manifestieren und äußern 
und wie sie zu unterscheiden sind, verwei-
sen diese Autoren auf den allgemeineren 
Begriff der Organisationskultur.37 Dieser 
unterscheidet zwischen Werten und Nor-
men einerseits sowie tief verwurzelten Ba-
sisannahmen und deren Manifestation in 
primären und sekundären Mechanismen.

Weder in der Literatur zur Organisati-
onskultur noch der zur Verwaltungskultur 
wird speziell auf die Normen und Werte 
eingegangen, die sich mit Fragen der Ge-
heimhaltung oder Veröffentlichung von 
Informationen allgemein oder Verwal-
tungsdaten im Besonderen beziehen. Um 
den Einfluss von Normen und Werten von 
und in Verwaltungen auf die Bereitstel-
lung von Informationen konkret untersu-
chen zu können, wird eine Begrifflichkeit 
und Operationalisierung einer Transpa-
renzkultur benötigt. Nach den festgestell-
ten bereichsspezifischen Unterschieden in 
der Bereitstellung von Daten erscheint es 
notwendig, diese nicht pauschal für alle 

Behörden zu konzipieren, sondern den 
aufgabenbedingten und historischen Un-
terschieden zwischen Behörden Rechnung 
zu tragen. Die einzelnen Verwaltungsbe-
reiche haben sehr unterschiedliche Auf-
gaben, verschiedene Stakeholder und un-
terschiedlich stark regulierte Handlungs-
felder, die Werte und Normen in diesen 
Bereichen prägen. Dies erfordert die De-
finition bereichsspezifischer Indikatoren, 
so dass z.B. die Werte und Normen der 
Beschäftigten in einem Statistischen Amt, 

im Umweltamt und im Schulamt mit an-
gepassten Instrumenten erfasst werden 
sollten. 

Vielfältige Hindernisse

In der englischsprachigen Literatur zu 
OGD gibt es zahlreiche Studien, die eine 
Vielzahl von Barrieren identifiziert ha-
ben und diese unterschiedlich gruppie-
ren. Auf Grund von Interviews mit Ver-
waltungsmanagern wurde in Irland eine 
Taxonomie von Barrieren entwickelt.38 
Sie unterscheiden institutionenbedingte, 
rechtliche und technische Barrieren sowie 
solche, die sich aus der Aufgabenkom-
plexität, der Nutzerbeteiligung und der 

Breiter/Kubicek, Offene Verwaltungsdaten und Verwaltungstransparenz

»Weder in der Literatur zur Organisations-
noch zur Verwaltungskultur wird speziell 
auf die Normen und Werte eingegangen, 
die sich mit Fragen der Geheimhaltung 
oder Veröffentlichung von Informationen 
allgemein oder Verwaltungsdaten im 
Besonderen beziehen.«

29 Graudenz u.a. 2010, S. 32.

30 Graudenz u.a. 2010, S. 9.

31 von Lucke und Geiger 2010, S. 25f.

32 Klessmann u.a. 2012.

33 Both/Schieferdecker 2012.

34 Vgl. als Überblick das danach gegliederte 
Sammelwerk von König u.a. 2014.

35 Faust 2003.

36 Frey 1999.

37 Schein 2004.

38 Barry und Bannister 2014.
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Informationsqualität ergeben. In einer 
Online-Umfrage bei 233 Personen aus 
der Open-Data-Community wurden als 
Barrieren eine Kultur der Risikovermei-
dung, die nicht vollzogene Einbettung der 
Veröffentlichungsprozesse in die alltäg-
lichen Routinen bzw. das Fehlen exakt 
definierter Prozesse sowie fehlende Fi-
nanzierungskonzepte zum Ausgleich von 
Einnahmeverlusten ermittelt.39 In einer 
weiteren Studie werden acht Kategorien 
von Barrieren und jeweils drei bis sieben 
Unterkategorien entwickelt.40 Die Auto-
ren führen dabei zusätzlich zu den sonst 
genannten Kategorien das Thema „Gover-
nance“ ein. Unterschiede zwischen den 
OGD-Angeboten von Rennes, Berlin und 

dem nationalen Angebot in Großbritanni-
en werden damit erklärt, dass die Öffnung 
von Verwaltungsdaten teilweise mit hohen 
Kosten verbunden ist, während der Nut-
zen unklar ist und die Veröffentlichung 
Risiken in den Bereichen Urheber- und 
Datenschutz in sich birgt. Dabei existie-
ren große Unterschiede zwischen den ein-
zelnen Bereichen derselben Stadtverwal-
tung.41 Dort gibt es sehr unterschiedliche 
Prozesse für die Sammlung, Aufbereitung 
sowie Auswertung und die Zuständigkeit 
für Datenbestände ist mal zentralisiert, 
mal dezentralisiert. Auch wurde eine gro-
ße Unsicherheit bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern in Bezug auf rechtliche 
Konsequenzen festgestellt sowie die Sorge, 
dass Dritte unzutreffende Schlussfolge-
rungen aus den Daten ziehen, die sie ver-
öffentlichen und die Verwaltung damit in 
Erklärungsnöte bringen.

Auch in einer Studie zur Umsetzung 
der Veröffentlichungspflichten nach dem 
BremIFG in vier Behörden wurden sehr 
unterschiedliche Gründe dafür ermittelt, 

ob und wo veröffentlicht wird.42 Die be-
reichsspezifischen Unterschiede betreffen 
nicht nur die Anzahl der veröffentlichten 
Dokumente, sondern auch verschiede-
ne Arten von Dokumenten. Ob diese im 
zentralen Register mit den erforderlichen 
Metadaten eingetragen oder nur auf den 
Webseiten der Behörde veröffentlicht 
werden, hängt davon ab, welcher Nutzen 
von diesem zusätzlichen Arbeitsschritt 
erwartet wird und ob es klar definierte 
Zuständigkeiten und definierte Prozesse 
gibt. Dies ist bei unterschiedlichen Doku-
menten jeweils anders und wird in den 
Ressorts teilweise unterschiedlich gehand-
habt. Man kann daher von einer Organi-
sationslücke als Hauptgrund für die man-

gelnde Umsetzung der Veröffentlichungs-
pflichten sprechen.43

Diese Befunde zeigen, dass es nicht eine 
Hauptursache für eine Zurückhaltung 
bei OGD im Allgemeinen gibt, sondern 
dass die Veröffentlichungsbereitschaft 
zwischen Verwaltungsbereichen und 
dort noch einmal für verschiedene Arten 
von Dokumenten und Daten stark vari-
iert. Dafür gibt es jeweils eine Reihe von 
Gründen, die teilweise in persönlichen 
oder kollektiven Wertmustern zu suchen 
sind, zum Teil aber auch in fehlenden oder 
unklaren Zuständigkeiten und Regelun-
gen. Wenn Verträge oder Schülerleistungs-
daten nicht veröffentlicht werden, liegt 
dies eher an Wertorientierungen. Wenn ein 
Zugriff auf eine Datenbank mit Umwelt-
daten nicht gewährt wird, eher an tech-
nischen Schnittstellenproblemen und dem 
damit verbundenen Aufwand. Man kann 
daher davon ausgehen, dass vor allem 
zwei Gruppen von Einflussfaktoren zu 
untersuchen sind, die mit „Transparenz-
kultur“ und „IT-Governance“ umschrie-

ben werden können. Letztere dürfte gera-
de bei der Bereitstellung von maschinen-
lesbaren Daten eine zentrale Rolle spielen, 
weil dazu Schnittstellen zwischen den ver-
schiedenen Quellsystemen und einem Da-
tenportal geschaffen werden müssen. Da-
für sind strategische Prozesse und Verant-
wortlichkeiten zu definieren. Bisher wird 
jedoch weder in der Open-Data-Literatur 
über Schnittstellen und IT-Servicemanage-
ment, noch in der IT-Governance-Litera-
tur über die Bereitstellungsprozesse dis-
kutiert. Eigene empirische Ergebnisse in 
der Verwaltung einer deutschen Großstadt 
zeigen, dass neben den unterschiedlichen 
Kulturen in und zwischen den Fachab-
teilungen auch innerhalb des IT-Bereichs 
zwei unterschiedliche Perspektiven vor-
herrschen und sich die fach- und anwen-
dungsnahen IT-Beschäftigten in den Res-
sorts in ihren Einstellungen deutlich von 
den technik- und infrastrukturorientierten 
Beschäftigen bei zentralen IT-Dienstleis-
tern unterscheiden.44 Weitere empirische 
Erkenntnisse zur IT-Governance bei Open 
Government liegen bisher nicht vor. An-
gesichts des Investitionsvolumens ist dies 
erstaunlich. Für den rund drei Jahre dau-
ernden Aufbau des Hamburgischen Infor-
mationsregisters wurden insgesamt 5,1 
Mio. Euro im Haushalt angesetzt. Davon 
sind 1,5 Mio. Euro Personalkosten für ein 
Kernteam aus zehn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und 0,5 Mio. Euro für exter-
ne Beratung, rund 2 Mio. Euro für soft-
waregestützte Geschäftsprozesse, 650.000 
Euro für das Register selbst und 500.000 
Euro für Schulungskosten bestimmt.45

Die Wirkungslücke: Der 
Beitrag von OGD zur 
Verwaltungstransparenz 

Verschiedene Arten von Transparenz
Als ein wesentliches Ziel für die Bereitstel-
lung von OGB wird eine größere Transpa-
renz von Politik und Verwaltung genannt. 
Es wird jedoch meistens nicht definiert, 

»Die Befunde zeigen, dass es nicht eine 
Hauptursache für eine Zurückhaltung 
bei OGD im Allgemeinen gibt, sondern 
dass die Veröffentlichungsbereitschaft 
zwischen Verwaltungsbereichen und dort 
noch einmal für verschiedene Arten von 
Dokumenten und Daten stark variiert.«

39 Martin 2014.

40 Martin et al. 2013.

41 Conradie und Choenni 2014.

42 Herbert Kubicek 2013.

43 Kubicek 2013, allgemein auch Breiter/Wind 2011.

44 Grönert/Pöppelbuß/Breiter 2014a, 2014b.

45 Bürgerschaft 2013, S. 6.

Breiter/Kubicek, Offene Verwaltungsdaten und Verwaltungstransparenz

289VM 6/2016

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2016-6-283 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 11:07:30. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/0947-9856-2016-6-283


290 VM 6/2016

Breiter/Kubicek, Offene Verwaltungsdaten und Verwaltungstransparenz

was genau damit gemeint ist und wie man 
die Zielerreichung überprüfen kann. Aus 
rechts- und politikwissenschaftlicher Sicht 
ist Transparenz des staatlichen Handelns 
ein Ziel und Wert an sich. Zentral ist da-
bei das Öffentlichkeitsprinzip, das als Vo-
raussetzung für die Verwirklichung des in 
der Verfassung verankerten Demokratie-
gebots begriffen wird.46 Das Volk kann 
seine verfassungsmäßigen Rechte nur an-
gemessen ausüben, wenn es Zugang zu 
den vorhandenen Daten der Verwaltung 
hat. Ein spezieller Teilbereich betrifft die 
Kontrolle der Verwaltung durch das Par-
lament und die Öffentlichkeit in Bezug 
auf Korruption und Machtmissbrauch. 
Hier geht es speziell um die Transparenz 
des fiskalischen Handelns, z.B. bei der 
Auftragsvergabe u.a. Daneben gibt es 
Transparenzgebote in Form von Berichts-
pflichten über die Maßnahmen und deren 
Wirkungen in verschiedenen Politikfel-
dern wie Bildung (Bundes- und Landes-
bildungsberichte) oder Soziales (Armuts- 
und Reichtumsbericht). In der Umweltpo-
litik dienen die Umweltberichterstattung 
und der Zugang zu Umweltmessdaten als 
wichtige Voraussetzungen für ein stär-
keres Umweltbewusstsein und wurden 
deswegen in speziellen Umweltinforma-
tionsgesetzen des Bundes und der Länder 
verordnet. In ähnlicher Weise soll das 
Verbraucherinformationsgesetz zu mehr 
Transparenz für die Verbraucher führen, 
indem es Verwaltungen verpflichtet, Infor-
mationen über Untersuchungs- und Prüf-
ergebnisse staatlicher Stellen zugänglich 
zu machen.

Im Zusammenhang mit gesetzlichen In-
formationszugangsrechten wird zwischen 
aktiver und passiver Transparenz unter-
schieden.47 Aktive Transparenz besteht, 
wenn Verwaltungen von sich aus Infor-
mationen veröffentlichen; passive, wenn 
sie dies nur auf Antrag tun müssen. Dabei 
wird zwischen objektbezogener, struktu-
reller und prozeduraler Transparenz und 
zwischen strategischer und rezipierter 
Transparenz differenziert.48 Während die 
strategische Transparenz alle Maßnahmen 
umfasst, die Einrichtungen treffen, um als 
transparent wahrgenommen zu werden, 
gibt die rezipierte Transparenz an, welche 
Wirkungen die verschiedenen Transpa-
renzmaßnahmen bei den Adressaten die-
ser Anstrengungen erzielen. 

Weitere Unterscheidungen erfolgen 
nach der Richtung der Transparenz zwi-
schen vertikaler, horizontaler, interner und 
externer Transparenz sowie den drei Di-
chotomien „event versus process“, „retro-
spect versus real time“ und „nominal ver-
sus effective“.49 Die mit dem neuen Steu-
erungsmodell angestrebte Transparenz ist 
offensichtlich interner Natur und vertikal, 
denn sie soll das Verwaltungshandeln der 
verschiedenen Bereiche für die steuernde 
Verwaltungsspitze einschließlich der po-
litischen Gremien transparenter machen. 

Externe Transparenz bezieht sich auf In-
formationen, die die Verwaltung selbst 
aus Wirtschaft und Gesellschaft sammelt. 
Bedenkenswert ist bei der prozessbezo-
genen Transparenz die Unterscheidung 
zwischen prozeduraler und operativer 
Transparenz. Erstere liegt vor, wenn Re-
gelwerke und interne Verwaltungsanwei-
sungen und Pläne veröffentlicht werden, 
letztere wenn die erzielten Ergebnisse wie 
Beschlüsse, Protokolle und herangezogene 
Unterlagen im Detail veröffentlicht wer-
den. Dies betrifft auch den Unterschied 
zwischen den Regeln zur Bewilligung von 
bestimmten Zuwendungen und der An-
zahl der erteilten Bewilligungen und Ab-
lehnungen einschließlich der Begründun-
gen sowie zwischen der Veröffentlichung 
eines Haushaltsplans und den laufenden 
Ausgaben. Den Unterschied zwischen „re-
trospect“ und „realtime“ kann man bei 
den veröffentlichten staatlichen Ausgaben 
in Deutschland und Großbritannien er-
kennen: Während das Bundesfinanzminis-
terium nur die Summe der Ausgaben des 
vergangenen Jahrs pro Titel veröffentlicht, 

wird in Großbritannien laufend jede Aus-
gabe über 250 GBP veröffentlicht.

Wirkungen von Veröffentlichungen

Angesichts der Vielfalt von Transparenz 
würde es für alle Beteiligten deutlicher, 
wenn Gesetzgeber bzw. auf kommunaler 
Ebene Satzungsgeber und Datenbereitstel-
ler präzisieren würden, welche Arten von 
Transparenz sie anstreben und besonders 
fördern möchten. Dafür könnte versucht 
werden, den einzelnen Transparenzarten 

jeweils relevante Kategorien von Infor-
mationen zuzuordnen (Metadaten) und 
so die Transparenzpotenziale unterschied-
licher Informationsarten zu bestimmen. 
Dabei ist zu berücksichtigen, dass Trans-
parenz auch ein Mittel zur Erreichung an-
derer Ziele ist. Daten über die Verwaltung 
selbst sollen Entscheidungen verständli-
cher machen, aber auch Korruption und 
Vetternwirtschaft aufdecken oder allge-
mein das Vertrauen in die Verwaltung 
fördern. Daten der Verwaltung über be-
stimmte Bereiche wie Umwelt, Lebensmit-
tel, Schülerleistungen oder Verkehrsun-
fälle sollen das Problembewusstsein und 
letztlich das Verhalten der Bürgerinnen 
und Bürger in diesen Bereichen verändern. 

Jedes dieser Ziele wird potenziell durch 
jeweils andere Daten gefördert. Ob und 

»Im Zusammenhang mit gesetzlichen 
Informationszugangsrechten wird 
zwischen aktiver und passiver Transparenz 
unterschieden: Aktive Transparenz 
besteht, wenn Verwaltungen von sich aus 
Informationen veröffentlichen; passive, 
wenn sie dies nur auf Antrag tun müssen.«

46 Gusy 2014, S. 81ff.

47 Gusy 2014.

48 Burkert 2004.

49 Heald 2006, S. 29ff.

50 Huntgeburth und Veith 2013.
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51 Huntgeburth & Veith 2013.

52 Etzioni 2010.

53 Etzioni 2010, S. 6 ff. und 11 ff.

54 Etzioni 2010, S. 13.

55 Meijer 2007, 2009.

56 Kuckartz u. a. 2007.
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wie dies gelingt ist keineswegs klar und 
sicher. So wird allgemein angenommen, 
dass durch die Veröffentlichung von In-
formationen Vertrauen gefördert wird. In 
einer Fallstudie konnte gezeigt werden, 
dass eine Veröffentlichung von Daten, die 
Vertrauen schaffen sollte, teilweise den 
gegenteiligen Effekt erzielt hat:50 In einer 
Befragung von Studierenden zur Veröf-
fentlichung über die Verwendung von Stu-
diengebühren wurde ein Anstieg des Ver-
trauens in die Universitätsverwaltung nur 
bei den Studierenden festgestellt, die zwar 
von dieser Veröffentlichung gehört haben, 
diese Informationen jedoch selbst nicht 
angeschaut haben. Diejenigen, die dies 

getan haben, hatten anschließend ein we-
niger positives Bild von der Verwaltung, 
weil sie mit den konkreten Inhalten der 
berichteten Verwendungen nicht einver-
standen waren. Die Autoren verallgemei-
nern, dass eine Veröffentlichung von In-
formationen alleine, unabhängig von den 
berichteten Inhalten, nicht automatisch 
als positiv bewertet wird51.

Ähnliche Zweifel sind in den Fällen 
externer Transparenz angebracht, wo die 
Verwaltung gesetzlich verpflichtet wur-
de, bestimmte gesammelte Informatio-
nen zu veröffentlichen. Der Gesetzgeber 
verzichtet teilweise auf regulierende Ein-
griffe in die Wirtschaft und setzt statt-
dessen auf Informationspflichten, in der 
Erwartung, dass dann die Verbraucher 
über ihre Nachfrage die Unternehmen zu 
umwelt- oder gesundheitsfördernden Ent-
scheidungen bewegen. Solche regulieren-
den Effekte von Transparenz durch Ver-
öffentlichungspflichten werden für stark 
überschätzt bewertet,52 weil sie, entgegen 

den Behauptungen, meistens nicht zu 
besser informierten Entscheidungen der 
Verbraucher führen. Er verweist auf eine 
Reihe von Studien von Verhaltensökono-
men, wonach die meisten Menschen keine 
rationalen Entscheidungen treffen und sie 
auch nicht die Zeit und die Voraussetzun-
gen zur sachgerechten und reflektierten 
Interpretation der angebotenen Informati-
onen haben. Er belegt dies mit konkreten 
Beispielen der Veröffentlichung von Schul- 
bzw. Krankenhausvergleichen.53 Der The-
se, dass die veröffentlichten Informatio-
nen von Intermediären für die Bürgerin 
oder den Verbraucher besser verständlich 
aufbereitet werden, hält er entgegen, dass 

sich damit das Problem nur auf die Frage 
des Vertrauens in diese Mittler verlagere 
und die meisten Menschen deren Glaub-
würdigkeit kaum beurteilen und zum Bei-
spiel nicht nachvollziehen können, warum 
in zwei Schulrankings verschiedener Me-
dien unterschiedliche Ergebnisse zu sehen 
sind.54 Bei empirischen Untersuchungen in 
den Niederlanden konnte festgestellt wer-
den, dass die Veröffentlichung von Schul-
leistungs- bzw. Krankenhausleistungsda-
ten, die zu einer besser informierten Wahl-
entscheidung von Eltern bzw. Patientinnen 
und Patienten führen sollen, nur geringe 
Zugriffszahlen erzielt hat und das Wahl-
verhalten der Adressaten kaum beeinflusst 
wurde.55

Die Verhaltenswirkungen deutscher 
gesetzlicher Informationspflichten im Um-
welt- und Verbraucherschutz sind bisher 
nur selten untersucht worden. Die weni-
gen vorliegenden Evaluationsstudien bele-
gen jedoch, dass zwischen der Veröffentli-
chung von Informationen, ihrer Rezeption 

durch die Zielgruppen und erwünschten 
Verhaltensänderungen äußerst komplexe 
und noch nicht hinreichend untersuchte 
Beziehungen bestehen. So betont eine Stu-
die zum Informationsverhalten im Um-
weltschutz die Bedeutung der Wertestruk-
tur, des persönlichen Verantwortungsbe-
wusstseins, der persönlichen Betroffenheit 
sowie des Freundes- und Bekanntenkrei-
ses für Verhaltensänderungen.56 Zur vor-
gelagerten Phase der Informationssuche 
und -aufnahme unterscheiden sie drei 
unterschiedliche Strömungen der Umwelt-
kommunikation: den problemorientierten, 
den verhaltensorientierten und den empo-
werment-orientierten Ansatz. Die Verbin-
dung „Durch Information zum Handeln“ 
komme nur in der problemorientierten 
Kommunikationssituation zum Tragen: 
Ein Mensch hat ein konkretes Problem, 
sucht nach Informationen, und wenn die-
se eine Lösung erwarten lassen, handelt 
er oder sie entsprechend. Wenn hinge-
gen kein konkretes Problem einen Anlass 
bietet, sondern auf erwünschtes Verhal-
ten hingewirkt werden soll, muss neben 
der Bereitstellung von Informationen ein 
möglicher Eigennutz hervorgehoben wer-
den (Einsparen von Geld, Vermeidung 
gesundheitlicher Gefahren u.a.). Bei der 
Empowerment-Orientierung geht es dem-
gegenüber darum, die an selbstständigem 
oder gemeinsamem Handeln für ein über-
geordnetes Ziel interessierten Menschen 
in die Lage zu versetzen, Gleichgesinnte 
zu finden und Informationen so aufzube-
reiten, dass komplexe Beziehungen ver-
ständlich und eine eigene Urteilsbildung 
möglich werden. Mit anderen Worten: 
Sachinformationen sollten, wenn sie etwas 
bewirken sollen, nicht einfach so, wie sie 
vorliegen, ins Netz gestellt werden, son-
dern für unterschiedliche Typen in der 
jeweiligen Zielgruppe unterschiedlich um-
rahmt („geframt“) werden.

In diesem Sinne müssten auch die Wir-
kungsmechanismen zwischen den unter-
schiedlichen Transparenzzielen und den 
bereitgestellten Daten genauer untersucht 

»Es wird allgemein angenommen, dass durch 
die Veröffentlichung von Informationen 
Vertrauen gefördert wird. In einer 
Fallstudie konnte gezeigt werden, dass eine 
Veröffentlichung von Daten, die Vertrauen 
schaffen sollte, teilweise den gegenteiligen 
Effekt erzielt hat.«
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werden: Wie kann durch die Veröffent-
lichung von Protokollen und die Bereit-
stellung von Finanzdaten tatsächlich Kor-
ruption aufgedeckt werden? Hat Wewer 
recht, wenn er argumentiert, dass Proto-
kolle, die veröffentlicht werden, anders 
geschrieben werden?57 Solche Rückwir-
kungen einer Veröffentlichungspflicht auf 
die jeweiligen Informationen mag es auch 
in anderen Bereichen geben. Somit besteht 
ein erheblicher Forschungsbedarf, um die 
für selbstverständlich gehaltene positive 
Beziehung zwischen der Veröffentlichung 
von Informationen, Transparenz und 

bestimmten beabsichtigten Wirkungen 
genauer zu untersuchen. Nach den vor-
liegenden Kenntnissen sind dazu bereichs-
spezifische Untersuchungen erforderlich, 
in denen jeweils die kontextspezifische 
Prozesskette detailliert analysiert wird. 
Dies gilt auch für die teilweise gesetz-
lich vorgeschriebenen Evaluationen von 
OGD-Portalen.

Größere Transparenz und mehr 
Demokratie speziell durch Offene 
Daten?

Wenn es somit begründete Zweifel an der 
Verhaltenswirksamkeit der Veröffentli-
chung von für Menschen verständlichen 
Informationen in Form von Flyern, Bro-
schüren, Studien und entsprechenden 
Medienberichten gibt, stellt sich die Fra-
ge, warum und auf welche Weise gerade 
OGD im Sinne von maschinenlesbaren, 
lizenzfreien und unentgeltlich bereitge-
stellten Rohdaten zu mehr Transparenz 
beitragen sollen. Konkret ist das auch die 
Frage, ob ein Transparenzgesetz mit der 
proaktiven Verpflichtung zur Bereitstel-

lung von nahezu allen nicht personenbe-
zogenen Daten einer Verwaltung zu mehr 
Transparenz führt als ein Informations-
freiheitsgesetz (IFG), das einen individu-
ellen Anspruch auf Zugang über einen 
gezielten Antrag eröffnet. Das Verhältnis 
von OGD in den USA zum Freedom of 
Information (FOI) wird umfassend disku-
tiert. Hierbei wird die Auffassung vertre-
ten, dass für die genannten Transparenz-
ziele in technischer Hinsicht daher Do-
kumente, z.B. im PDF-Format, und nicht 
die zugrundeliegenden (Roh-)Daten im 
CSV- oder XML-Format besser geeignet 

sind und die Frage der Lizenzen in diesem 
Zusammenhang auch weniger wichtig sei 
als die Verständlichkeit.58

Grundsätzlich kann die Bereitstellung 
von maschinenlesbaren (Roh-)Daten zu 
mehr Transparenz beitragen als die Ver-
öffentlichung eines Berichts, weil anzu-
nehmen ist, dass Verwaltungen in diesen 
Berichten aus den verfügbaren Primärda-
ten diejenigen auswählen, die ihre Argu-
mentationsrichtung am besten unterstüt-
zen. Der Zugang zu den Rohdaten kann 
solche Selektivität erkennbar machen. 
Allerdings nur für diejenigen, die über die 
erforderlichen Statistikkenntnisse („statis-

»Konkret stellt sich die Frage, ob ein 
Transparenzgesetz mit der proaktiven 
Verpflichtung zur Bereitstellung von 
nahezu allen nicht personenbezogenen 
Daten zu mehr Transparenz führt als ein 
Informationsfreiheitsgesetz, das einen 
individuellen Anspruch auf Zugang über 
einen gezielten Antrag eröffnet.«

57 http://www.behoerden-spiegel.de/icc/Internet/
sub/d72/broker.jsp?uCon=051107ca-dbc1-4c31-
9474-9b517b988f2e&uBasVariant=11111111-1111-
1111-1111-111111111111&uTem=aaaaaaaa-aaaa-aaaa-
bbbb-000000000003.

58 Yu und Robinson 2012.

59 Gal 2002.

60 Für Bildungsdaten siehe hierzu Breiter/Jarke 2016.
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tical literacy“59) verfügen und zudem den 
inhaltlichen Kontext kennen. Und auch 
für diese nur dann, wenn die Stichproben-
auswahl, die Erhebungsweise und andere 
Informationen über die Erzeugung dieser 
Daten mit veröffentlicht werden. Mit an-
deren Worten: „Roh-Daten“ bewirken 
selbst wenig bis gar nichts. Schon ihre Er-
zeugung ist Teil einer Datenpraktik, in der 
sich Wertvorstellungen, Annahmen oder 
Interessen widerspiegeln.60 Zu größerer 
Transparenz im Sinne von besserem Ver-
ständnis und kritischer Überprüfbarkeit 
tragen sie erst durch zusätzliche Metada-
ten bei. Im Teilbereich der Geodaten ist 
dies seit langem bekannt und es ist auch 
weitgehende Praxis, zu jedem Datensatz 
Metadaten zur Erhebungsweise zu erstel-
len und zu veröffentlichen.61 Bezogen auf 
OGD gibt es hingegen eine Tendenz, mög-
lichst wenige Metadaten zu einem Rohda-
tensatz verpflichtend vorzuschreiben, um 
den Registrierungsaufwand so gering wie 
möglich zu halten und so zu vermeiden, 
dass die Daten außerhalb der Portale und 
Datenkataloge veröffentlicht werden.

In englischsprachigen Studien über 
Barrieren für Offene Daten und dem EU-
Projekt ENGAGE wird zwischen Barri-
eren der Veröffentlichung (Release) und 
Barrieren der Nutzung (Adoption) unter-
schieden.62 Auf der Nutzungsseite haben 
So konnten insgesamt 188 wahrgenom-
mene oder vermutete soziale und tech-
nische Hinderungen aus Interviews und 
Befragungen auf Workshops ermittelt 
werden.63 Aufgrund einer Umfrage wird 
berichtet,64 dass eine gewichtige Barriere 
auf der Nachfrageseite darin besteht, dass 
viele Nicht-Regierungsorganisationen 
nicht die Mittel und die Kompetenzen 
haben, um mit den Rohdaten zu mehr 
Transparenz beizutragen.65

Diese Befunde verweisen auf die Not-
wendigkeit weiterer zusätzlicher Begleit-

61 Aufgrund der INSPIRE-Richtlinie der Europäischen 
Union legen Geodaten-Zugangsgesetz des 
Bundes und der Länder einen einheitlichen 
Metadatensatz mit einem strukturierten 
Vokabular fest.

62 Janssen/Charalabidis/Zuiderwijk 2012,

63 Zuiderwijk u.a. 2014.

64 Martin 2014.

65  auch Lourenço 2015.
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maßnahmen, wie eine Zuordnung der 
Daten zu Handlungsoptionen und Prob-
lemlagen, Anreizen zur Nutzung u.a.m. 
Dabei sollte berücksichtigt werden, dass 
die von der Verwaltung erwünschten Ef-
fekte, wenn überhaupt, fast immer nur 
über Beiträge von Mittlern (kommerzielle 
App-Entwickler, Civic Hacker und/oder 
Daten-Journalisten sowie NGOs) erreicht 
werden können und vor allem NGOs auf 
gezielte Unterstützung angewiesen sind. 
Deren konkrete Rollen, Funktionen und 
Beiträge sind bisher kaum im Gesamtzu-
sammenhang von Prozessketten und Wir-
kungsmechanismen untersucht worden. 
Auch hier gilt, dass dies nicht pauschal 
für alle in einem Datenkatalog enthalte-
nen Daten über alle Themenfelder hin-
weg gelingen dürfte. Vielmehr erscheinen 
bereichsspezifische Studien geboten. Und 
dann wäre am Ende zu prüfen, ob ein 
vom Anspruch her alle Bereiche umfas-
sendes OGD-Portal mit einem Datenka-
talog mit wenigen allgemeinen Metadaten 
eine größere Zielerreichung ermöglicht 
als z.B. ein Umweltinformationsportal, 
ein Verbraucherschutz- und ein Bildungs-
datenportal mit jeweiligen bereichs- und 
nutzerspezifischen Metadaten und ent-
sprechenden komplementären Angeboten, 
eingebettet in das jeweilige Politikfeld.

Ausblick: OGD-Wirkungskette als 
theoretischer Bezugsrahmen 

Handlungsanleitungen und Empfehlun-
gen für die Bereitstellung von OGD le-
gen zumeist entweder einen Schwerpunkt 
auf die technischen Prozesse oder beto-
nen die Notwendigkeit eines Wandels der 
Organisationskultur und eines entspre-
chenden „Change Managements“. Bevor 
man Veränderungen plant, sollte man die 
angestrebten Prozesse und ihre Verket-
tung möglichst genau und differenziert 
definieren und vorhandene Praktiken eva-
luieren. Dafür erscheint ein Modell gut 
geeignet, das für die Evaluation von Um-
weltprojekten entwickelt und bereits für 
die Evaluation von Partizipationsproke-
ten eingesetzt wurde. Das Input-Prozess-
Output-Outcome-Impact-Modell66 kann 
bei der Evaluation von Informationsfrei-
heits- und Transparenzgesetzen eingesetzt 
werden. Entlang dieser Wirkungskette 
können auch die hier aufgeworfenen offe-
nen Fragen strukturiert eingeordnet wer-
den. Allerdings zeigt sich bei näherer Be-

trachtung, dass es in Bezug auf OGD und 
Transparenz nicht nur eine Art von Out-
come und Impact gibt, sondern jeweils 
mehrere (siehe Abb. 2). Offensichtlich 
sind die Inputs, Prozesse und der Output 
einer Behörde für den Aufbau und Betrieb 
eines Informationsregisters und Transpa-
renzportals mit Offenen Verwaltungsda-
ten:
  Inputs sind die vorhandenen Daten 

und Dokumente in den verschiedenen 
Anwendungen. Für diese müssen Pro-
zesse der Identifizierung und Analyse 
der Quellsysteme, der rechtlichen und 
technischen Prüfung einer Veröffent-
lichung, der Definition, Beauftragung 
und Implementierung von Export-
schnittstellen, der inhaltlichen Aufbe-
reitung (Teillöschung personenbezoge-
ner Daten, Definition der Metadaten) 
und der Bereitstellung definiert und or-
ganisatorisch zugeordnet werden. Zur 
Umsetzung muss eine Projektstruktur 
geschaffen und für die maschinenlesba-
ren Daten eine Einordnung in die Pro-
zesse der IT-Governance vorgenommen 
werden. Es müssen die erforderlichen 
personellen und finanziellen Ressour-
cen bereitgestellt und die Einbeziehung 
der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
geklärt werden.

  Diese Vorgaben werden in Prozessen 
und deren Teilaktivitäten mit Zustän-
digkeiten umgesetzt. In Hamburg wa-
ren es drei Teams: Organisation, Tech-

nik und Recht, die die Identifizierung, 
Bewertung und Bereitstellung von Of-
fenen Daten und Dokumenten vorge-
nommen haben. Schnittstellen wurden 
teilweise beauftragt. Für den laufenden 
Betrieb sind Verwaltungsanweisun-
gen zu erstellen sowie Schulungen zu 
planen und durchzuführen. Die ausge-
wählten Daten sind mit den zu ergän-
zenden Metadaten dann einzustellen. 
Das Angebot sollte daraufhin einer 
Qualitätsprüfung unterzogen werden, 
die sowohl die Datenqualität als auch 
die Qualität der Suche auf dem Portal 
umfasst.

  Output ist dann die Anzahl der bereit-
gestellten Dokumente und Datensätze, 
aufgeschlüsselt nach Themengebieten, 
Formaten, Lizenzbedingungen u.a.m.

Als Outcome wird die Nutzung eines An-
gebots bezeichnet. Diese kann man an der 
Anzahl der Besuche (Visits) auf den ent-
sprechenden Web-Seiten messen und an 
den Abrufen (Downloads) der Dokumente 
und Datensätze durch Nutzende. Und im 
Standardfall würde man dann nach den 
Wirkungen (Impacts) bei den Nutzerin-
nen und Nutzern fragen. Die erwartete 
OGD-Wirkungskette ist jedoch sehr viel 

66 Aichholzer/Cimander/Kubicek 2013, auch Dapp 
u.a. 2016.

67 Auch Lourenço 2015.

Abb. 2: OGD-Wirkungskette
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komplexer, weil der Fall, dass durch den 
Abruf von Rohdaten unmittelbar Trans-
parenz erzielt wird, eher die Ausnahme 
sein dürfte. Der OGD-Wirkungsprozess 
soll vielmehr primär vermittelt über wei-
tere Outcomes laufen.
  Outcome 2a + 2b: Die bereitgestell-

ten (Roh-)Daten sollen von App-
Entwicklern zur Erstellung von Apps 
im weitesten Sinne (für Smartphones 
und Tablets, aber auch für klassische 
Webanwen dungen) verwendet wer-
den. Manche tragen zur Erreichung 
von Transparenzzielen bei, andere, wie 
Fahrplan- oder Stadtteilführer-Apps, 
hingegen nicht. Daher kommt es auf 
die Inhalte und Zielgruppen dieser 
Apps an (Outcome 2a). Manche Apps 
mit Transparenzpotenzial werden ge-
nutzt, andere kaum oder gar nicht. Um 
die Wirkungen zu vergleichen, muss 

die Reichweite bzw. der Umfang der 
Nutzung dieser Apps ermittelt werden 
(Outcome 2b).

  Outcome 3a + 3b: Dasselbe gilt auch 
für zugänglich gemachte Dokumente. 
Auch hier wird ein Teil der angestreb-
ten Transparenzwirkungen nicht über 
die unmittelbare Nutzung durch Bür-
gerinnen und Bürger erzielt, sondern 
dadurch, dass Journalistinnen und 
Journalisten und Nicht-Regierungsor-
ganisationen oder andere Mittler diese 
Dokumente auswerten und Kommen-
tare und Auszüge veröffentlichen (Out-
come 3a). Und dann geht es um die 
Reichweite dieser Veröffentlichungen 
(Outcome 3b).

  Impact 1 + 2: Diese Outcomes er-
zeugen noch nicht die angestrebten 
Transparenzwirkungen. Dazu ist es 
zunächst erforderlich, dass sie verstan-
den werden und dass ihnen vertraut 
und geglaubt wird (Impact1). Erst 
dann können die angestrebten Trans-
parenzwirkungen wie die Kontrolle des 
staatlichen Handelns, die Akzeptanz 
von Planungen oder ein größeres Um-
weltbewusstsein erreicht werden.

Nach den Ausführungen zum Zusammen-
hang zwischen Informationsaufnahme 
und Verhaltensänderungen muss an die-
ser Stelle noch einmal auf die komplexen 
und wenig erforschten Wirkungsmecha-
nismen hingewiesen werden, die sich für 
die verschiedenen Transparenzziele zudem 
unterscheiden. Die gesamte Wirkungs-
kette mit ihren Filtern stellt insofern nur 

notwendige, aber keine hinreichenden Be-
dingungen zur Erreichung dieser verschie-
denen Transparenzziele dar. Dazu braucht 
man mehr als die bloße Bereitstellung von 
Daten im Netz, in welchen Formaten und 
unter welchen Lizenzen auch immer. Wir 
wissen etwas in Bezug auf die mit Um-
welt- und Verbraucherinformationen an-
gestrebten Verhaltenswirkungen aufgrund 
größerer Transparenz. Aber wie die als 
Zweck mehrerer Gesetze genannte bessere 
Kontrolle staatlichen Handelns erfolgen 
soll, ist vollkommen unklar. Dies wird 
auch nicht gelingen, wenn man die Wir-
kungskette von vorne, von der Bereitstel-
lung von Daten und Dokumenten her, ver-
sucht zu verfolgen. Vielmehr erscheint es 

»Es ist zu vermuten, dass auf den 
ursprünglichen, inzwischen schon wieder 
etwas abflauenden Hype mit seinen 
hohen Erwartungen und vollmundigen 
Versprechungen bald die Enttäuschung in 
Form von Nutzungszahlen folgt, die weit 
hinter den Erwartungen zurückbleiben, und 
dass das Pendel dann in die Gegenrichtung 
umschlägt.«
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geboten, diese Wirkungskette einmal vom 
angestrebten Ziel her rückwärts durch-
zuspielen: Wer möchte welches staatliche 
Handeln in welchem Bereich besser wor-
aufhin kontrollieren? Welche Dokumente 
und Daten könnten dabei helfen? Und wo 
findet man diese bzw. sind sie überhaupt 
zugänglich?

Bisher ist keine Untersuchung bekannt, 
die diese Wirkungskette insgesamt, weder 
von vorne noch von hinten untersucht 
hat. Soweit erkennbar wurde noch nicht 
einmal versucht, die Erreichung auch nur 
eines der immer wieder betonten Trans-
parenzziele empirisch zu ermitteln und 
damit die Effektivität der Transparenzge-
setze und -portale zu evaluieren67. Da dies 
nur bereichsspezifisch gelingen kann, ist 
dazu eine ganze Reihe interdisziplinärer 
Forschungsprojekte erforderlich, die zu 
einem Forschungsprogramm zusammen-
geführt werden sollten. Das ist zurzeit 
nicht in Sicht, könnte sich aber politisch 
und wirtschaftlich rentieren. Denn es ist 
zu vermuten, dass auf den ursprünglichen, 
inzwischen schon wieder etwas abflauen-
den Hype mit seinen hohen Erwartungen 
und vollmundigen Versprechungen bald 
die Enttäuschung in Form von Nutzungs-
zahlen folgt, die weit hinter den Erwar-
tungen zurückbleiben, und dass das Pen-
del dann in die Gegenrichtung umschlägt. 
Die Bundesländer und die vielen Kommu-
nen, die noch kein OGD-Portal errichtet 
haben, sollten wissen können, auf was sie 
sich einlassen, wenn sie auf diesem Gebiet 
etwas starten. 
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